
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1963/8/14 5Ob199/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.08.1963

Norm

GBG §26 Abs2

Rechtssatz

Die Abtretung oder der Kauf einer Forderung ist kein Rechtsgrund gegenüber dem Schuldner; erst das den

abgetretenen oder gekauften Forderungen zugrunde liegende Rechtsgeschäft bildet den Rechtsgrund.

Entscheidungstexte

5 Ob 199/63

Entscheidungstext OGH 14.08.1963 5 Ob 199/63
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